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TEIL A – PLANZEICHNUNG 
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PLANZEICHENERKLÄRUNG 
1. Art der baulichen Nutzung 
 (§9(1) Nr.1 BauGB) 
 
  Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO) 
 
2. Maß der baulichen Nutzung 
 (§9(1) Nr.1 BauGB) 
 
z.B. BMZ 6,0 Baumassenzahl (§21 BauNVO) – als Höchstmaß 
 
z.B. GRZ 0,8 Grundflächenzahl (§19) BauNVO) – als Höchstmaß 
 
z.B. GH 12,0 m Höchstzulässige Gebäudehöhe (§18 BauNVO) 
 
z.B.  II Zahl der Vollgeschosse (§20 BauNVO) – als Höchstmaß 
 
3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
 (§9(1) Nr.2 BauGB) 
 
  abweichende Bauweise 
 
  Baugrenze (§23(3) BauNVO) 
 
4. Verkehrsflächen 
 (§9(1) Nr.11 BauGB) 
 
  Straßenverkehrsfläche 
 
  Straßenbegrenzungslinie 
 
  Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
  Zweckbestimmung:  
  Rad- und Wanderweg 
 
5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung 
 sowie Ablagerungen 
 (§9(1) Nr.12, 14 BauGB) 
 
  Flächen für Abwasserbeseitigung / Versorgungsanlagen 
   
  Zweckbestimmung: 
    RRR Regenrückhalteraum 
    LW Löschwasser 
 
6. Grünflächen  
 (§9(1) Nr.15 BauGB) 
 
  Grünfläche, öffentlich 
  Zweckbestimmung: Randeingrünung 
 
7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
 (§9(1) Nr. 20, 25 und (6) BauGB) 
 
  Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
  und sonstigen Bepflanzungen (§9(1) Nr. 25a BauGB) 
 
  Anpflanzen von Bäumen 
 

a

¤¡

8. Sonstige Planzeichen 
 
  Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
  Gemeinschaftsanlagen (§9 (1) Nr.4 und 22 BauGB) 
  Zweckbestimmung: Feuerwehrzufahrt 
 
  Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind  
  (§9 (1) Nr.10 BauGB) – nähere Zweckbestimmung siehe Teil B-Text 
 
  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans  
  (§9(7) BauGB) 
 
  Abgrenzung unterschiedliche Nutzung 
 
9. Hinweise 
 
  Maßangabe in m 
 
  Ortsdurchfahrtsgrenze 
 
  Trinkwasserleitung - nachrichtlich 
 
  Gebäudebestand 
 
  Flurstücksgrenze 
 
  Flurstücksnummer 
 
  Gebäudenachtrag (nach Luftbild) 
   
 

 
Nutzungsschablone 

 
Art der baulichen Nutzung 

 
Grundflächenzahl        Baumassenzahl 

 
     Bauweise    Zahl der Vollgeschosse 

 
Höhe baulicher Anlagen 

 
Lärmemissionskontingente Tag in dB (A)/m² 

 
Lärmemissionskontingente Nacht in dB (A)/m² 

 

! ! ! ! !
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RECHTSGRUNDLAGEN 
 
Baugesetzbuch (BauGB) -  in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S.3634) 
 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S.3786) 
 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) - Verordnung über die Ausarbeitung der 
Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts vom 18.12.1990 (BGBl. I S.58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S.1063) 
 

Sächsische Bauordnung (SächsBO) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11.05.2016 (SächsGVBl. S.186), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 27.10.2017 
(SächsGVBl. S.588) 
 

Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) - in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 09.03.2018 (SächsGVBl. S.62) 
 

Auf die Beachtlichkeit weiterer Gesetzlichkeiten wird hingewiesen. 

 

ARTENLISTEN FÜR ANPFLANZUNGEN (zu Festsetzungen I. Pkt.6) 

ARTENLISTE A (STANDORTHEIMISCHE BÄUME UND STRÄUCHER) 
BÄUME 1. ORDNUNG (MINDESTGRÖßE: HOCHSTAMM, 12/14 CM STU ODER HEISTER 
125/150 CM HÖHE) 
Acer platanoides (Spitz- Ahorn) 
Acer pseudoplatanus (Berg- Ahorn) 
Fagus sylvatica (Rot- Buche) 
Quercus robur (Stiel- Eiche) 
Quercus petraea (Trauben- Eiche) 
Tilia cordata (Winter- Linde) 
Ulmus glabra (Berg- Ulme) 

BÄUME 2. ORDNUNG (MINDESTGRÖßE: HEISTER 150/200 CM, STRAUCH 60/100 CM, 
2FACH VERPFLANZT MIT BALLEN) 
Carpinus betulus (Hain-Buche) 
Betula pendula (Gemeine Birke) 
Prunus padus (Traubenkirsche) 
Pyrus pyraster (Wild- Birne) 
Salix caprea (Sal- Weide) 
Prunus avium (Vogel- Kirsche) 
Sorbus aucuparia (Gem. Eberesche) 

Sträucher: 
Corylus avellana (Gem. Hasel) 
Crataegus laevigata (Zweigriffliger Weißdorn) 
Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn) 
Prunus spinosa (Schlehe) 
Ligustrum vulgare (Liguster) 
Lonicera nigra (Schwarze Heckenkirsche) 
Ribes uvacrispa (Wilde Stachelbeere) 
Rhamnus frangula (Faulbaum) 
Rosa scec. (Wild- Rosen) 
Rosa tomentosa (Fitz- Rose) 
Rubus idaeus (Himbeere) 
Cytisius scoparius (Besenginster) 
Viburnum opulus (Gem. Schneeball) 
Sambucus racemosa (Traubenholunder) 
Euonymus europaea (Gem. Pfaffenhütchen) 
Die Artenliste A wird ergänzt um sämtliche einheimische Obstgehölze. 

ARTENLISTE B (SONSTIGE BÄUME STRÄUCHER UND GEBÜSCH) 
BÄUME (MINDESTGRÖßE: HOCHSTAMM 16/18 CM, 3FACH VERPFLANZT, 
KRONENANSATZ IN MIND. 2,50 M HÖHE): 
Acer platanoides „cleveland“ (Spitz- Ahorn) 
Acer pseudoplatanus (Berg- Ahorn) 
Aesculus hippocastanum „Baumannii“ (gefülltblühende Roßkastanie) 
Aesculus x carnea 'Briotii' (Scharlach- Roßkastanie) 
Tilia cordata (Winter –Linde) 
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' (Echter Rotdorn) 
Ginkgo biloba (Ginkgobaum) 
Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) 

STRÄUCHER (MINDESTGRÖßE: 60/100 CM, 2FACH VERPFLANZT): 
Forsythia spec. (Forsythie) 
Deutzia spec. (Deitzia in Sorten) 
Philadelphus spec. (Pfeifenstrauch in Sorten) 
Hydrangea spec. (Hortensie) 
Potentilla spec. (Fingerstrauch) 
Genista germanica (Dt. Ginster) 
Rosa spec. (Rosen in Sorten) 

BODENDECKER: 
Vinca minor (Kleinblättriges Immergrün) 
Vinca major (Großblättriges Immergrün) 
Erica carnea (Winterheide) 
Hedera helix (Efeu) 
Calluna vulgaris (Besenheide) 
Hypericum calycinum (Niedriges Johanniskraut) 

ARTENLISTE C (SCHLING- UND KLETTERPFLANZEN) 
Clematis spec. (Waldrebe) 
Hedera helix (Efeu) 
Lonicera spec. (Geißblattarten) 
Parthenociccus quinquefolia 'Engelmannii' (Wilder Wein) 
Parthenociccus tricuspidata ' Veitchii' (Wilder Wein) 
Solanum dulcamra (Bitters. Nachtschatten) 

ARTENNEGATIVLISTE 
Cotoneaster spec. insbesondere Bodendecker 
Chamaecyparis spec: Scheinzypressen 
Juniperus spec. Zypressengewächse 
Picea spec. Fichten / Silber-/ Blau-/ Stechfichten 
Thuja spec. Lebensbäume / Zypressengewächse 
Die Arten der Artennegativliste sollen keine Verwendung finden. 

Quelle: Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), 2018
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Geltungsbereich

   
   
   
   

GEÄNDERT DATUM ART DER ÄNDERUNG 
 
   

 STADT THALHEIM/ERZGEB. 
   

 ERZGEBIRGSKREIS 
 

 1. ÄNDERUNG UND ERGÄNZUNG  
 DES BEBAUUNGSPLANS 
 „GEWERBEGEBIET STOLLBERGER STRAẞE“ 
 
 BEARBEITUNGSSTAND :  VORENTWURF             07/2018 
  
 DIESER BEBAUUNGSPLAN 
 BESTEHT AUS :   -  TEIL A - PLANZEICHNUNG            M 1:500 
         (Zeichnung Nr. 2) 
      -  TEIL B - TEXT 
 

 
 

 PLANVERFASSER:   BÜRO FÜR STÄDTEBAU GmbH CHEMNITZ 
      LEIPZIGER STRASSE 207 
      09114 CHEMNITZ 
      TEL: 0371/3674170   FAX: 0371/3674177 
      e-mail:    info@staedtebau-chemnitz.de 
      Internet: www.staedtebau-chemnitz.de 
 
 
 
 
      GESCHÄFTSLEITUNG: 
 BLATTGRÖSSE: 1690 x 880 

 

PLANGRUNDLAGE 
- Liegenschaftskarte aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem

(ALKIS) des Freistaates Sachsen, Stand Mai 2018 
- ergänzt um Höhenpunkte und -linien, Staatsbetrieb Geobasisinformation und

Vermessung Sachsen, Aktualität März 2015 
- rechtskräftiger Bebauungsplan mit 40% Transparenz als Hinweis 
Der mögliche Kopierfehler beträgt 3%. 

TEIL B – TEXT 
1. ÄNDERUNG UND ERGÄNZUNG DES BEBAUUNGSPLANS 
„GEWERBEGEBIET STOLLBERGER STRAßE“ – STAND     .    .201    
(1) Das Bebauungsplanverfahren erfolgt unter Bezug auf die mit Stand 09/2008 auf 

dem Zeichnungsblatt Nr. 1 ausgefertigte seit 21.11.2008 rechtskräftige Satzung
über den Bebauungsplan. Die Ausfertigung der Satzung zur 1. 
Bebauungsplanänderung und -ergänzung erfolgt für deren Geltungsbereich auf 
Zeichnung Nr. 2. Sämtliche zeichnerische Festsetzungen werden auf der 
Datengrundlage des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems 
(ALKIS) getroffen. Die Erweiterungsfläche ist 3,09 ha groß. 

(2) Erweiterung des bisher festgesetzten Gewerbegebietes GE2 und Festsetzung der 
Gewerbegebiete GE5 und GE6 unter näheren Festsetzungen zu Art und Maß der 
baulichen Nutzung, darunter eine Lärmemissionskontingentierung; 

(3) Festsetzungen zur Bauweise, den überbaubaren und nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen; 

(4) Festsetzung vorhandener öffentlicher Verkehrsflächen sowie der Erweiterung der 
Planstraße bis zu einer Wendeanlage ohne Differenzierung in Fahrbahn, 
Parkplätze und Gehweg; 

(5) Festsetzung einer Fläche zur Abwasserentsorgung – Regenrückhalteraum i.V. mit 
einer Versorgungsanlage Löschwasserbehälter; 

(6) Festsetzung einer Nebenanlage Feuerwehrzufahrt; 
(7) Entfall bisher festgesetzter Geh-, Fahr- und Leitungsrechte; 
(8) Festsetzung einer Freihaltetrasse für eine spätere zweite Anbindung an die B180; 
(9) Festsetzung des naturschutzrechtlichen Eingriffsausgleichs für den geplanten 

Eingriff in Boden, Natur und Landschaft mit einer Zuordnungsfestsetzung
außerhalb des Geltungsbereichs gelegener Maßnahmeflächen; 

(10) Festsetzung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft sowie zum Artenschutz; 

(11) Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen; 

(12) bauordnungsrechtliche Festsetzungen zur äußeren Gestaltung baulicher 
Anlagen, Werbeanlagen, Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten 
Grundstücke sowie von Einfriedungen; 

(13) Aufnahme aktueller textlicher Hinweise für den Planvollzug; 

I. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
(1) In den Gewerbegebieten GE2, GE5 und GE6 sind folgende allgemein zulässige 

Nutzungen unzulässig: 
- Tankstellen, 
- Anlagen für sportliche Zwecke. 

(2) In den Gewerbegebieten GE2, GE5 und GE6 sind folgende ausnahmsweise 
zulässige Nutzungen unzulässig: 
- Anlagen für kirchliche‚ kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 
- Vergnügungsstätten. 

(3) In den Gewerbegebieten GE2, GE5 und GE6 sind unzulässig: 
- fotovoltaische Freiflächenanlagen, 
- Einzelhandelsbetriebe sowie 
- Verkaufsstellen von Handwerksbetrieben und andere Gewerbebetriebe, 

die sich ganz oder teilweise an Endverbraucher wenden. 
(4) In den Gewerbegebieten GE2, GE5 und GE6 können ausnahmsweise solche 

Einzelhandelsbetriebe zugelassen werden, die in unmittelbarem räumlichen und 
betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks- oder Gewerbebetrieben stehen 
und über nicht mehr als 200 m² Verkaufs- und Ausstellungsfläche verfügen. 

(5)  Innerhalb der Baugebiete sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren 
Schallemission je m² Grundstücksfläche folgende flächenbezogene 
Schallleistungspegel (Emissionskontingente nach DIN 45691) nicht überschreitet:

Baugebiet 
Gesamtgröße der 
Flächenlärmquelle 

[m²] 

Emissionskontingente LEK in dB(A)/m² 
Tags 

(06:00 – 22:00 Uhr) 
Nachts 

(22:00 – 06:00Uhr) 
GE2 9.214 xx xx 
GE5 13.448 xx xx 
GE6 8.108 xx xx 

Für Gewerbegebiete GE2, GE5 und GE6 sind im Richtungssektor xxx° – xxx° in 
Richtung Westen und Norden (Norden: 0°) Überschreitungen vorgenannter 
Emissionskontingente durch Zusatzkontingente LEK,tags.zus von xx dB(A)/m² und 
LEK,nachts.zus von xx dB(A)/m² zulässig. 
Der Nachweis über die Einhaltung der Emissionskontingente entsprechend DIN 
45691:2006-12, Abschnitt 5 ist im jeweiligen Bauantragsverfahren zu erbringen, 
wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte im Richtungssektor LEKi

durch LEKi + LEKi.ZUS zu ersetzen ist. 

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
(1) In den Gewerbegebieten GE2, GE5 und GE6 ist eine nach § 19 BauNVO 

ermittelte höchstzulässige Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt, 
Überschreitungen sind unzulässig. Bei der Berechnung der Grundstücksfläche 
im Sinne § 19 Abs. 3 BauNVO sind die auf den Baugrundstücken befindlichen 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen dem Bauland zuzurechnen. 

(2)  Als unterer Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung in den Gewerbegebieten 
GE2, GE5 und GE6 ist die durchschnittliche Geländehöhe im m über 
Normalhöhennull (NHN) im Deutschen Haupthöhennetz DHHN2016 festgesetzt. 
Soweit kein amtlicher Lage- und Höhenplan aus einer Vermessung vorliegt, ist 
das digitale Geländemodell (DGM) im Raster 20 m x 20 m des Staatsbetriebs 
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), Aktualität derzeit 
2015, mit einer zulässigen Abweichung von ± 0,15 m maßgeblich. 

(3)  Der obere Bezugspunkt für die höchstzulässigen Gebäudehöhen GH ist die 
äußere Dachhaut am First, bei Flachdächern der obere Wandabschluss einer 
die Dachhaut überragenden Attika. 

(4)  Die höchstzulässigen Gebäudehöhen dürfen von Fotovoltaikanlagen und 
untergeordneten Bauteilen, z.B. Dachlüftungsanlagen und Kamine, 
ausnahmsweise um weniger als 1,4 m überschritten werden. 

(5)  Aufschüttungen und Abgrabungen sind in den Gewerbegebieten GE2, GE5
und GE6 bis zu einer Höhe von 4,0 m zulässig. 

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN, BAUWEISE  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
(1)  Eine Überschreitung der Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO um bis zu 

1,0 m durch untergeordnete Bauteile ist ausnahmsweise und unter Einhaltung 
der Mindestabstände nach SächsBO zulässig. Die Summe aller Vorbauten darf 
1/3 der Fassadenbreite nicht überschreiten. 

(2) In den Baugebieten sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
nicht überdachte Stellplätze gemäß § 12 Abs. 1 BauNVO zulässig, Garagen und 
überdachte Stellplätze unzulässig. 

(3) Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen unzulässig. 

(4) Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO, die der Versorgung der Baugebiete 
mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser 
dienen, sind in den Baugebieten auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen ausnahmsweise zulässig. 

(5) In den Gewerbegebieten GE2, GE5 und GE6 ist die abweichende Bauweise 
festgesetzt. Die Abweichung von der offenen Bauweise besteht in der 
Zulässigkeit von Gebäudelängen und -verkettungen über 50 m. 

4. FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 
(1) Die von der Bebauung freizuhalten Flächen dienen der Trassensicherung für eine 

mögliche zusätzliche Verkehrsanbindung an die Stollberger Straße. Unzulässig 
sind die Errichtung hochbaulicher Anlagen sowie Abgrabungen und 
Aufschüttungen über 1,40 m Höhe. 

5. VERSORGUNGSLEITUNGEN, FLÄCHEN MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN 
(§ 9 Abs. 1 Nrn. 13, 21 BauGB) 

(1) Stadttechnische Ver- und Entsorgungsleitungen sind regelmäßig im öffentlichen 
bzw. öffentlich-rechtlich für diesen Nutzungszweck gesicherten Raum zu 
verlegen. 

(2) Die zeichnerisch festgesetzte Nebenanlage Feuerwehrzufahrt wird mit 
folgenden Geh-, Fahr-, und Leitungsrechten belastet: 
- Gehrechte zugunsten der Allgemeinheit, 
- Fahrrechte zugunsten der Eigentümer und Nutzungsberechtigten 

unmittelbar anliegender Grundstücke im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans, 

- Leitungsrechte zugunsten der Erschließungsträger für Wasser, Abwasser, 
Elektroenergie, Gas, und Telekom. 

6. MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR 
UND LANDSCHAFT, ZUORDNUNGSFESTSETZUNG FÜR FLÄCHEN ZUM AUSGLEICH 
VON EINGRIFFEN IN NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a 
BauGB) 

(1) Zufahrten, Wege, Stellplätze und Lagerflächen sind wasserdurchlässig 
auszubilden. Ausnahmen sind in begründeten Einzelfällen zulässig. 

(2) Der Drosselabfluss bei Starkniederschlagsereignissen ist in den Anträgen nach 
SächsWG bei der Erschließungsplanung nachzuweisen. 

(3) Unvermeidbare Beseitigungen von Gehölzbeständen sowie 
Gebäudequartieren sind nur von Oktober bis Februar, d.h. außerhalb der 
Brutzeit von Vögeln bzw. der Fortpflanzungszeit von Fledermäusen, zulässig. 

(4) Aus Artenschutzgründen sind Quartiermöglichkeiten (spalten- und höhlenreiche 
Gehölze sowie vorhandene Gebäudequartiere) zu erhalten. Bei 
unvermeidbarer Beseitigung ist zum Ausschluss von Verstößen gegen § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG adäquater Ersatz durch Anbringung von Nischenbrüter-/ 
Halbhöhlennistkästen, Fledermauskästen festgesetzt. Die 
Kompensationsmaßnahmen und die Verfahrensweise (ggf. Ausnahme gemäß 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG notwendig) 
sind vorab mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

(5) Dem Plangebiet sind außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
Flächen für Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB 
zugeordnet: 
AXX 
 
 
 
 

 
(6) Die gemäß Bebauungsplan erforderlichen Kompensationsmaßnahmen sind in 

Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde vertraglich zu binden und 
werden Zug um Zug fällig mit Flächeninanspruchnahme. 

Ergänzung der Zuordnungsfestsetzung zur Deckung des 
eingriffsbedingten Kompensationsbedarfs im Gesamtumfang von 
11,4420 Ökopunkten nach der „Handlungsempfehlung zur Bewertung 
und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen“ vom Juli 2003 in 
der Fassung des SMUL vom Mai 2009 zum Entwurf 

6. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
SOWIE BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGER BEPFLANZUNG  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

(1) Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen   1   zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist die Anpflanzung einer 
einreihigen Hecke aus standortgerechten Sträuchern sowie zu einem Anteil von 
10% klein- und mittelkroniger Bäume gemäß Artenliste mit einem mittleren 
Pflanzabstand von 1,50 m vorzunehmen. 

(2) Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen   2   zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind zur Randeingrünung je 
120 m² Pflanzfläche mindestens 1 Laubbaum und 30 Sträucher einheimischer 
Pflanzen der Artenliste A als frei wachsende mehrfach gestufte Hecke zu 
pflanzen. 

(3) Auf den privaten Baugrundstücken ist je 8 ebenerdige Pkw-, je 2 Lkw- und je 
Sattelzug-Stellplätze mindestens 1 mittel- bis großkroniger Laubbaum der 
Artenliste zu pflanzen. Eine Mindestbegrünung von 1 Baum je angefangene 
1.000 m² Grundstücksfläche ist dabei unter Anrechnung der Randeingrünung 
sicherzustellen. 

(4) Für sämtliche Anpflanzungen sind vorzugsweise Bäume und Sträucher der 
Artenliste A, im Straßenraum und gebäudenahen Grünbereichen auch der 
Artenliste B, zu verwenden. Für Klettergehölze wird die Artenliste C empfohlen. 

(5) An Kreuzungen und Einmündungen sind Sichtflächen für die Anfahrsicht nach 
RASt2006 von jeder sichtbehindernden Nutzung, Bepflanzung, Einfriedung oder 
Aufschüttung mit einer Höhe von mehr als 0,6 m über der angrenzenden 
Verkehrsfläche freizuhalten. Zulässig sind jedoch Einzelbäume mit einem 
Kronenansatz in mindestens 2,50 m Höhe. 

(6) Im Zuge der Geländemodellierungen entstehende Böschungen über 1,0 m 
Höhe sind mit Sträuchern oder Bodendeckern der Artenlisten A und B in einer 
Pflanzdichte 1 Strauch je 5 m² Fläche zu bepflanzen. 

(7) Für sämtliche Baumpflanzungen sind mindestens 6,0 m² große wasser- und 
luftdurchlässige Baumscheiben oder Baumstreifen von 1,50 m Mindestbreite 
vorzusehen. 

(8) Festgesetzte Anpflanzungen sind unter Beachtung des Sächsischen 
Nachbarrechtsgesetzes (SächsNRG) bis spätestens zum Ende der auf die 
Flächeninanspruchnahme folgenden Vegetationsperiode nach Baufortschritt 
Zug um Zug auszuführen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Abgängige 
Gehölze sind zu ersetzen. 

II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 SächsBO) 

1. ÄUßERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN 
(1) Öffnungslose Fassaden und Fassadenabschnitte von mehr als 50 m Länge sind 

vertikal zu gliedern. Dafür sind auch Anpflanzungen von Rank- und 
Klettergehölzen der Artenliste C zulässig. 

(2) Zur Eindeckung der Dächer sind dunkelgraue, schiefer- oder anthrazitfarbene 
nichtglänzende Dachdeckungsmaterialien zu verwenden. Dachbegrünungen,
Sonnenkollektoren und Fotovoltaikanlagen sind ebenso zulässig. 

(3) An Fassaden sind grelle und reinweiße Farbgebungen unzulässig. 

2.  WERBEANLAGEN 
(1) In den Baugebieten sind höchstens 3 Werbeanlagen je Betrieb zulässig. Dabei 

darf eine einzelne Anlage die Größe von 5,5 m² Ansichtsfläche und die 
Gesamthöhe von 10,0 m über der Oberkante des projektierten Geländes nicht 
überschreiten. 

(2) Lichtreklamen mit Wechsellicht sind unzulässig. 

3.  GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLÄCHEN DER BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE 
(1) Pkw- Zufahrten, Stellplätze und Wege innerhalb der Grundstücke sind in 

wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen. 
(2) Unbebaute Grundstücksflächen sind zu begrünen. 

4.  EINFRIEDUNGEN 
(1) Im Plangebiet sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von max. 2,20 m über der 

projektierten Geländeoberkante zulässig. 
(2) Blickdichte Einfriedungen aus Mauern und Beton ab 0,9 m Höhe und 

Maschendrahtzäune sind zu begrünen (Berankung bzw. Kombination mit 
Hecken, Strauchvorpflanzung). 

III. HINWEISE 
(1) Die Aufteilung des Straßenraums ist nicht Satzungsbestandteil. 
(2) Der Bebauungsplan unterstellt eine Verlegung der auf der Planzeichnung 

vermerkten Trinkwasserleitung DN250 GG des Regionalen Zweckverbands 
Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau (RZV). Diese unterliegt bis zu einer 
Verlegung dem Bestandsschutz und verfügt über einen von Bebauung und 
Bepflanzung freizuhaltenden Schutzstreifen von 6,0 m Breite. 

(3)  Das Vorhaben liegt in einem alten Bergbaugebiet, weshalb das Vorhandensein 
nichtrisskundiger Grubenbaue in Tagesoberflächennähe nicht völlig 
auszuschließen ist. Empfohlen wird, Baugruben bzw. sonstige Erdaufschlüsse von 
einem Fachkundigen (Ing.-Geologe, Baugrunding.) visuell auf Spuren alten 
Bergbaus überprüfen zu lassen. Sollten Spuren alten Bergbaus angetroffen 
werden, so ist gemäß § 5 SächsHohlrVO das Sächsische Oberbergamt davon in 
Kenntnis zu setzen. 

(4) Zur Klärung der lokalen Untergrundverhältnisse im Satzungsgebiet empfiehlt das 
Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) 
Baugrunduntersuchungen in Anlehnung an die DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 
durchzuführen. Sofern Bohrungen niedergebracht werden, besteht Bohranzeige-
und Bohrergebnismitteilungspflicht bei der Abt.10 Geologie des LfULG. 

(5)  Sollten während der Bauphase schädliche Bodenveränderungen nach 
BBodenSchG bekannt werden, so ist dies dem Landratsamt Erzgebirgskreis 
umgehend anzuzeigen. 

(6)  Die bauausführenden Firmen sind durch den Bauherren auf die Meldepflicht von 
Bodenfunden nach § 20 SächsDSchG hinzuweisen. Das Landesamt für 
Archäologie ist mindestens 3 Wochen vor Beginn von bodeneingreifenden 
Maßnahmen zu informieren (Bauanzeige unter Benennung der 
bauausführenden Firma, des Bauleiters und der Telefonnummer). 

(7) Bei einem Abriss ist die beauftragte Firma darüber zu informieren, dass bei dem 
Rückbau gefundene Tiere oder Lebensstätten dem Gutachter oder dem 
Auftraggeber zu melden sind, um diese ggf. fachgerecht bergen und umsetzen 
zu können. 

(8)  Enthalten die abzubrechenden Baulichkeiten asbesthaltige Substanzen, sind die 
Forderungen der Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen 
(Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) Stand November 2016 i.V.m. der TRGS 517 
vom Februar 2013, geändert und ergänzt durch GMBl 2015, S. 137-138 vom 
02.03.2015) einzuhalten. 

(9)  Natürlicher Boden, der im Rahmen der Bauvorhaben bewegt werden muss, ist 
gemäß § 202 BauGB mit dem Ziel der Folgenutzung in verwertbarem Zustand im 
Baugebiet zwischenzulagern und nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort einer 
sinnvollen Verwertung zuzuführen. 

(10) Für eine mit der Abfallwirtschaftssatzung des Erzgebirgskreises konforme 
Abfallentsorgung sind mit 3achsigen Müllfahrzeugen anfahrbare Stellplätze für 
zugelassene Behälter als private Nebenanlagen vorzusehen. 

(11)  Auf die Pflichten der Eigentümer, Besitzer und mit Bautätigkeiten beauftragten 
Firmen nach § 6 und § 27 des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes 
(SächsVermKatG) wird hingewiesen. 

(12) DIN-Normen und VDI-Richtlinien können in den zumutbar nah gelegenen DIN-
Auslegestellen Technische Universität Chemnitz Universitätsbibliothek, Normen-
Infopoint, Straße der Nationen 62 in 09111 Chemnitz und Westsächsische 
Hochschule Zwickau (FH) Hochschulbibliothek, Normen-Infopoint, Klosterstraße 3 
in 08056 Zwickau eingesehen werden. Damit sind Normaktualität und 
Vollständigkeit gewährleistet. 

SATZUNG 
der Stadt Thalheim/Erzgeb. 

über den Bebauungsplan zur 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans 
„Gewerbegebiet Stollberger Straße“ 

Auf Grund des § 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) sowie nach § 89 der Sächsischen Bauordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11.05.2016 (SächsGVBl. S. 186), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 27.10.2017 (SächsGVBl. S. 588) in Verbindung mit § 4 der Sächsischen 
Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. 
S. 62) wird nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Stadt Thalheim/Erzgeb. 
vom      .     .201     folgende Satzung über den Bebauungsplan zur 1. Änderung und 
Ergänzung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Stollberger Straße", bestehend aus: 

- der Planzeichnung (Teil A) M 1: 500 und 
- dem Text (Teil B) 

in der Fassung vom                             201    erlassen. 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem auf Zeichnung Nr. 2 zeichnerisch 
ausgefertigten Teil des Bebauungsplans. Dieser Bebauungsplan tritt mit der 
ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
Gleichzeitig tritt die am 21.11.2008 in Kraft getretene Fassung des Bebauungsplans im 
Geltungsbereich der 2. Änderung außer Kraft. 
 
 
Thalheim/Erzgeb., den     .    .201    Siegel Bürgermeister 

VERFAHRENSVERMERKE 
1. Die Aufstellung des Bebauungsplans wurde in der Sitzung des Stadtrats 

am     .    .201    beschlossen. Die ortsübliche Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck im Thalheimer Stadtanzeiger
Nr.    /201    am     .    .201   . 

 
 

Thalheim/Erzgeb., den     .    .201    Siegel Bürgermeister 
 
2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte durch 

öffentliche Auslegung des Vorentwurfs vom Juli 2018 in der Zeit 
vom     .    .201    bis     .    .201    nach Bekanntmachung im Thalheimer Stadtanzeiger
Nr.    /201    am     .    .201   . 

 
 

Thalheim/Erzgeb., den     .    .201    Siegel Bürgermeister 
 
3. Die frühzeitige Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom     .    .201    .Die 
Behörden wurden aufgefordert, Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB bekannt zu geben. 

 
 

Thalheim/Erzgeb., den     .    .201    Siegel Bürgermeister 
 
4. Der Stadtrat der Stadt Thalheim/Erzgeb. billigte in seiner Sitzung am     .    .201    den 

Planentwurf vom                          201    einschließlich der dazu gehörenden Begründung 
mit Umweltbericht und beschloss die Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. 

 
 

Thalheim/Erzgeb., den     .    .201    Siegel Bürgermeister 
 
5. Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 

Text (Teil B), die Begründung sowie die wesentlichen bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom     .    .201    bis 
zum     .    .201    während der Sprechzeiten der Stadtverwaltung nach § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden können, im Thalheimer Stadtanzeiger
Nr.    /201    am     .    .201    ortsüblich bekannt gemacht worden. Der Inhalt der 
ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen wurden in der Zeit 
vom     .    .201    bis zum     .    .201    zusätzlich auf die Internetseite der Stadt
Thalheim/Erzgeb. und die des zentralen Landesportals Bauleitplanung Sachsen 
eingestellt und darüber zugänglich gemacht. Die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom     .    .201    von der Auslegung 
benachrichtigt und zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
aufgefordert. 

 
 

Thalheim/Erzgeb., den     .    .201    Siegel Bürgermeister 
 
6. Die Bezeichnung und grafische Darstellung der Flurstücke betreffs ihrer 

Übereinstimmung mit der amtlichen Flurkarte wird mit Stand vom     .    .201    bestätigt.
Die Lagegenauigkeit der zeichnerischen Darstellung wird nicht bestätigt. 

 
Landratsamt Erzgebirgskreis, 
Referat Ländliche Entwicklung und Vermessung 
Annaberg-Buchholz, den     .    .201    Siegel Referatsleiterin 

 
7. Der Stadtrat hat die Anregungen der Bürger, der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange am     .    .201    geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
 

Thalheim/Erzgeb., den     .    .201    Siegel Bürgermeister 
 
8. Der Bebauungsplan in der Fassung vom                          201   , bestehend aus der 

Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wurde am     .    .201    vom Stadtrat als 
Satzung beschlossen. Die dazugehörige Begründung wurde gebilligt. 

 
 

Thalheim/Erzgeb., den     .    .201    Siegel Bürgermeister 
 
9. Die Satzung über den Bebauungsplan zur 1. Änderung und Ergänzung des 

Bebauungsplans „Gewerbegebiet Stollberger Straße“, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde auf Zeichnung Nr. 2 ausgefertigt. 

 
 

Thalheim/Erzgeb., den     .    .201    Siegel Bürgermeister 
 
10. Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan mit der 

Begründung einschließlich Umweltbericht und die zusammenfassende Erklärung nach 
§ 10a Abs. 1 BauGB auf Dauer während der Sprechzeiten von jedermann eingesehen 
werden können und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind im Thalheimer 
Stadtanzeiger Nr.    /201    am     .    .201    ortsüblich bekannt gemacht worden. 

 In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen 
(§§ 214 und 215 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 4 SächsGemO) und weiter auf Fälligkeit und 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§§ 39 – 42 und 44 BauGB) hingewiesen 
worden. 

 Die Satzung ist mit ihrer Bekanntmachung in Kraft getreten. 
 
 

Thalheim/Erzgeb., den     .    .201    Siegel Bürgermeister 
 
11. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 

(Teil B), wurde dem Landratsamt Erzgebirgskreis am      .     .201   angezeigt. 
 
 

Thalheim/Erzgeb., den     .    .201    Siegel Bürgermeister 


